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Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem  
Projekt zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung gilt 
jeweils für die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
 
51. 
Leitungen: Bestellung zur/zum LeiterIn sowie zur/zum StellvertreterIn der/des Leiters/Leiterin einer 
Organisationseinheit im nichtwissenschaftlichen Bereich  
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat mit Beschluss  
gemäß § 9 Abs. 1 iVm § 10 Abs. 1 lit. d des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz  
(O-Plan) iSd. § 9 Abs. 3 O-Plan, folgende Leiterbestellung im nichtwissenschaftlichen Bereich beschlossen 
hat:  
 

 Herrn Mag. Dr. Christian GÜLLY 
zum Leiter der Organisationseinheit Forschungsinfrastruktur 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.05.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 

 Frau Mag.a Dr.in Birgit REININGER-GUTMANN 
zur Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Forschungsinfrastruktur 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.05.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen.  

 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 

Rektor 
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52. 
Leitungen: Bestellung zur/zum LeiterIn sowie zur/zum 1. StellvertreterIn der/des Leiters/Leiterin und 
zur/zum 2. StellvertreterIn der/des Leiters/Leiterin einer Organisationseinheit im  
nichtwissenschaftlichen Bereich  
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat mit Beschluss  
gemäß § 9 Abs. 1 iVm § 10 Abs. 1 lit. f des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz  
(O-Plan) iSd. § 9 Abs. 3 O-Plan, folgende Leiterbestellung im nichtwissenschaftlichen Bereich beschlossen 
hat:  
 

 Herrn Mag. Daniel ITHALER 
zum Leiter der Organisationseinheit Studienmanagement 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.05.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 

 Frau Petra FISCHER 
zur 1. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Studienmanagement 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.05.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 

 Frau Andrea GRINSCHGL, MA 

zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Organisationseinheit Studienmanagement 
mit Wirkung ab 01.01.2018 befristet bis zum 31.05.2020,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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53. 
Richtlinie des Rektorates: Core Facilities – General Regulations and Assessment 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat in seiner Sitzung am 
21.12.2017 gemäß § 22 iVm §20 (6) Z 5 UG idgF folgende Richtlinie beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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54. 
Richtlinie des Rektorates: Richtlinie zur Nutzung der zentralen Forschungsverfügungsflächen und 
sonstiger Forschungsinfrastrukturen der Medizinischen Universität Graz 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat in seiner Sitzung am 
21.12.2017 gemäß § 22 iVm §20 (6) Z 5 UG idgF folgende Richtlinie beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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55. Ausschreibung von Stellen 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des  
Kollektivvertrages ausschreibt: 
 
55.1 Freie Stelle einer Universitätsprofessur für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

 
Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich an 
den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert. Rund 2.100 Mitarbei-
terInnen arbeiten in Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung. Folgende attraktive und anspruchsvolle 
Position wird besetzt:  

Universitätsprofessur für  
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

an der Klinischen Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie  
der Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit 

 
Die Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie erfüllt zentrale Aufgaben in For-
schung, Lehre und PatientInnenversorgung. Eingebettet in die Universitätsklinik für Zahnmedizin 
und Mundgesundheit am LKH-Universitätsklinikum Graz deckt die Klinische Abteilung das gesamte 
kieferchirurgische Spektrum im Einzugsgebiet der Steiermark sowie angrenzender Bundesländer 
betreffend der PatientInnenversorgung ab. Der klinischen Forschung kommt eine besondere Be-
deutung am Standort zu. Die/der für die Leitungsfunktion der Klinischen Abteilung für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie vorgesehene UniversitätsprofessorIn wird mit folgenden zentralen Auf-
gaben betraut:  

 

 Klinische eigenverantwortliche Tätigkeit sowie Sicherstellung und Ausbau der klinischen Tätigkeits-
schwerpunkte in der orthognathen Chirurgie, der Lippen-Kiefer-Gaumenspaltenchirurgie, der Tu-
morchirurgie und Traumatologie 

 Etablierung einschlägiger translationaler sowie klinischer interdisziplinärer Forschung  

 Engagement im Bereich der universitären Lehre sowie in der Weiterentwicklung der postgradualen 
Ausbildung  

 Sicherstellung der gezielten Nachwuchsförderung im ärztlichen Bereich sowie Erhalt und weiterer 
Ausbau spezieller Kompetenzen im fachärztlichen Bereich für Forschung, Lehre und PatientInnen-
versorgung  

 Weiterführung und Ausbau der interdisziplinären Kooperationen mit den chirurgischen Fächern –  
hier insbesondere mit der Zahnmedizin, HNO und Neurochirurgie – sowie Strahlentherapie, Nuk-
learmedizin, Onkologie, Radiologie und Pathologie 

 Mitarbeit beim Aufbau und der Etablierung eines zukünftigen Kopf- und Halszentrums im Verbund 
mit der Universitätsklinik für HNO als Subzentrum des CCC Graz nach internationalen Maßstäben 

 

Für diese Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 

 

 Abgeschlossene inländische oder gleichwertige ausländische Universitätsausbildungen in Human- 
und Zahnmedizin 

 FachärztIn für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie  

 Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Qualifikation  

 Erfolgreiche wissenschaftliche Publikationstätigkeit sowie Einbindung in die internationale For-
schung in einem oder mehreren der oben angeführten Schwerpunkte 

 Erfahrung in der Einwerbung von Projektmitteln als AntragstellerIn oder Principal  
Investigator (Drittmittel)  

 Erfahrung in universitärer Lehre, insbesondere im Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

 Mehrjährige breite klinische Erfahrung in Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie mit besonderer Ex-
pertise in einem oder mehreren der oben angeführten Schwerpunkte (Nachweis durch strukturier-
ten Katalog eigenverantwortlich durchgeführter Operationen) 

 Führungs- und Leitungserfahrung an einer klinischen oder klinisch-wissenschaftlichen Einrichtung  
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Idealerweise zählen zu Ihrem Profil:  

 

 Kooperationserfahrung mit internationalen facheinschlägigen Zentren  

 Kenntnisse im Bereich des Qualitätsmanagements und klinischer Studien 

 Genderkompetenz und Erfahrungen im Diversitymanagement sowie Interesse an der Integration 
von Genderaspekten im Bereich der Forschung und Lehre 

 Hohe Führungs- und Gestaltungsmotivation 

 Kooperationsbereitschaft und Problemlösungsfähigkeit 

 Ausgeprägte Teamfähigkeit und organisatorische Kompetenz, insbesondere aufgrund der örtlichen 
Dislozierung der Subeinrichtungen der Abteilung 

 Kommunikative und soziale Kompetenz  

 

Sie werden als UniversitätsprofessorIn für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie unbefristet an der Medizi-
nischen Universität Graz angestellt und sind für die Leitung der Klinischen Abteilung für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie vorgesehen.  

 

Das Gehalt für diese Position ist Gegenstand der Berufungsverhandlung.  

(Gesetzliche Information: Mindestentgelt auf Basis der Einstufung nach Kollektivvertrag für die Arbeitneh-
merInnen der Universitäten gemäß § 49 Abs. 1 KV). 

 

 

Wir freuen uns über Ihre Onlinebewerbung im Bewerbungsportal der Medizinischen Universität Graz und 
ersuchen Sie um Abschluss der Onlinebewerbung und Übermittlung des unterfertigten Dokuments an Rek-
tor Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz  
bis spätestens 15. März 2018. Das Bewerbungsportal finden Sie unter folgendem Link:  
http://forschung.medunigraz.at/berufung/berufungen.anmelden.  

 

Kontakt: rektor@medunigraz.at 

Die Medizinische Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunk-
tionen an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifikation wer-
den Frauen vorrangig aufgenommen. Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderun-
gen bei geeigneter Qualifikation einzustellen und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 

  

http://forschung.medunigraz.at/berufung/berufungen.anmelden
mailto:rektor@medunigraz.at
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55.2 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

  

mailto:personal@medunigraz.at
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UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung, 
zu besetzen ab sofort, 

Vollzeit: 40 Stunden, befristet auf 1 Jahr  
mit Option auf Verlängerung 

 
Kernaufgaben: 
 Eigenständige Abwicklung von Forschungsprojekten und Primary Health Care-Projekten 
 Projektmanagement (von der Projektplanung bis zum Projektabschluss) 
 Projektbezogenen Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Selbstständige Erstellung von fachbezogenen Präsentationen und Publikationen 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Hochschulstudium (von Vorteil: Psychologie,  

Humanmedizin, Gesundheitsmanagement) 
 Ausgezeichnete methodische Kenntnisse (Literaturrecherche,  

quantitative und qualitative Methoden) von Vorteil 
 Erfahrung in der Durchführung von wissenschaftlichen Projekten  

bzw. Public Health-Projekten 
 Eigene Forschungs- und Publikationserfahrung auf den Gebieten  

Primärversorgung, Versorgungsforschung, Public Health von Vorteil 
 Zusatzqualifikationen wie Public Health von Vorteil 
 Umfassende EDV-Kenntnisse 
 Englischkenntnisse (Englisch B2 – Maturaniveau) 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Selbstständiges Arbeiten 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem multidisziplinären Umfeld 
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Teamorientierung 
 Lernbereitschaft 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 2.731,00 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 

Bei Fragen steht Ihnen Frau Univ. Prof.
in
 Dr.

in
 Andrea Siebenhofer-Kroitzsch, Leiterin des Instituts für  

Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: andrea.siebenhofer@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-73558. 
 
Übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D73 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 31.Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
  

mailto:sabine.musterfrau@medunigraz.at
mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, 
bis FachärztInnenabschluss, 

längstens 7 Jahre  
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Dermato-Venerologie 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Absolvierte Gegenfächer / Basisausbildung von Vorteil 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet  

Dermato-Venerologie von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  

von Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen: 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Gewissenhaftigkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 3.291,79 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.-Prof. Dr. Werner Aberer, Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie 
und Venerologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: werner.aberer@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-13926. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W74 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 31.Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
 (Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde,  
befristet für die Dauer des Beschäftigungsverbotes und  

eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes,  
zu besetzen ab voraussichtlich 11.05.2018 

 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet Pädiatrie 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 

 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem Fachgebiet Pädiatrie von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  

von Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.291,79 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ. Prof. Dr. Ernst Eber, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: ernst.eber@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82612. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W76 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 31.Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitäts-Augenklinik, 
Teilzeit: 20 Wochenstunden, befristet bis 30.09.2019 

 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet vorderer oder hinterer Augenabschnitt 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
 Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen  

für (inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Mitwirkung und Unterstützung in der universitären  

Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Absolvierte Gegenfächer/Basisausbildung von Vorteil 
 Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz auf dem  

Fachgebiet vorderer oder hinterer Augenabschnitt von Vorteil 
 Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung  

von klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
 EDV-Kenntnisse (SPSS) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Lernbereitschaft 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 3.291,79 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.- Prof. Dr. Andreas Wedrich, Vorstand der Universitäts-Augenklinik, gerne 
zur Verfügung. Kontakt: andreas.wedrich@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-12394. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W77 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 31.Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde,  
Klinische Abteilung für Neonatologie, 

zu besetzen ab 01.03.2018, befristet auf 6 Jahre  
 
Kernaufgaben:  
 Klinische Versorgung und Betreuung von ambulanten und stationären  

PatientInnen im Bereich der Klinischen Abteilung für Neonatologie 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Pädiatrie, speziell der Neonatologie 
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums  

Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien 
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Fachärztin/Facharzt  

für Kinder- und Jugendheilkunde 
 Klinische Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz im Bereich Pädiatrie,  

speziell der Neonatologie von Vorteil 
 Erfahrung in universitärer Lehre und Betreuung von Studierenden 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von 
€ 4.187,39 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Univ.- Prof. Dr. Berndt Urlesberger, Leiter der Klinischen Abteilung für  
Neonatologie, zur Verfügung. Kontakt: berndt.urlesberger@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-81133. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W71 ex 2017/18 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 31.Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

55.3 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
Personaladministration und Recht Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und  
Organisationseinheiten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen 
Universitätspersonal und in Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. 
Bei gleicher Qualifikation wie der bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen 
und freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Schreibkraft (w/m) 

Institut für Pathologie, 
befristet auf ein Jahr 

 
Ihre Aufgaben in dieser Position beinhalten:  
 Schreiben von medizinischen Befunden 
 Eingaben von Patientendaten  
 Telefonbetreuung 
 
Für diese vielseitige Position bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse mit: 
 Abgeschlossene Büroausbildung oder einschlägige Berufspraxis 
 EDV-Kenntnisse (MS Office etc.) 
 
Idealerweise zählen zu Ihrem Profil: 
 Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz 
 Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten 
 Ausbildung zum/zur Medizinisch-technischen Sekretär/-in von Vorteil  
 Kenntnisse von medizinischen Fachbegriffen 
 
Einstufung in die Verwendungsgruppe I nach Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen der Universitäten.  
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestbruttogehalt (auf Basis Vollzeitbeschäftigung) von  
€ 1.598,40 (14x) zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile und attraktiver Zusatzleistungen  
vorgesehen. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Sen. Scientist Dr. Gollowitsch Franz, Institut für Pathologie, gerne zur  
Verfügung. Kontakt: pathologie@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385 71735. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D69 ex 2017/18 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit Personaladministration und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 31.Jänner 2018. www.medunigraz.at/stellen 
 
 
Zuordnung des Personals zu den Organisationseinheiten gemäß § 11 Abs. 2 des  
Organisationsplans idgF 
 
Die aktuelle Zuordnung der Universitätsangehörigen der Medizinischen Universität Graz ist in MedOnline  
abgebildet. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 
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